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RS OGH 1983/1/26 3Ob3/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1983

Norm

EO §39 Abs1 Z1 I

EO §39 Abs1 Z1 IIIA

ZPO §442a

Rechtssatz

Wird dem Beklagten und Verp7ichteten die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der

Widerspruchsfrist gegen ein Versäumungsurteil bewilligt, dann wird der der Exekution zur Hereinbringung zugrunde

liegende Exekutionstitel durch eine rechtskräftige Entscheidung iSd § 39 Abs 1 Z 1 EO für unwirksam erklärt, weil ihm

die Vollstreckbarkeit entzogen wurde.
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